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560 JMttjirtrtî jtijtireiîïrijihî jjcHtimrerber-Jeiiitttfi

i|m gutgefcprieben werben. 3ft buret) biefe Slbgahtung ein
©rittet beg ftaufpreifeg gebecft, Wag bei biefern Bîobug in
etwa 12 Satiren ber Satt ift, bann wirb bag ©runbftûcï bem ©r*
Werber aufgetaffen; bie reftirenben gwei ©rittet werben atg fefte
§ppothe!cn 31t 4 Sßrogent eingetragen, ©elbftüerftänblich ift
eg bem ©rwerber übertaffen, gur Slmortifation auch mehr
atg 2 progent beigutragen unb baburdj fcpneHer in bert faf*
tifcpen S3efi^ beg ©runbftücfeg gu gelangen.

Um an einem tonfreten Beifpiete gu geigen, wie fict) bie

Berpättniffe für ben ©rwerber eine? §aufeg geftalten, fepen
wir bie fotgenben 3at)ten ijierfier. ©tneg ber bereits be*

wopnten ©ebäube hat 6700 Btar! geïoftet; auf Biietpe unb

Stmortifation finb für bagfetbe japrtich 402 Btart gu gapten ;
aug ber Bermietpung ber Parterrewohnung gog ber Söeft^er

feinerfeite jebocp eine ©innabme oon 180 9DÜar£, fo baf; er

per 3at)r nur 222 ÜJtarf aug feiner ©afcpe gu entrichten
hatte, unb für biefen Prag befafg er eine Sßopnung, be*

ftehenb aug gwei ©tuben, Suche, ©tatt unb 3nbet)ör, unb

er wirb aufgerbem in nicht attgutanger, abfehbarer Qeit freier
©igenthümer beg gangen ^aufeg nebft ©arten fein.

Stuf ©runb btefer Pringtpien fotten nun gu ben für bie

Btitgtieber bereits hergeftettten acht Käufern in bem taufenben
Sabre weitere acht §äufer erbaut werben; babei aber war
eg gteicpgeitig möglich, bie eingegahtten Beiträge fehr günftig
gu berginfen, unb eg tonnen überbieg bem Beferöefonb 263
Pîarf unb bem @ptra=Beferöefonb 1500 Ptart gugeführt
werben, tpaben bie Biitgtieber atfo eirterfeitS Stugficpt, Be*
fiper eines foltb gebauten unb hübfchen Keinen fèaufeg in
gefunber Sage gu werben, fo finb bie eingegahtten Betrage
bodj auch fdwn in ber Stotfcpengeit öortrefftich angelegt, benn

fie brachten im erften ©efdfttftgjahre 4 Progent unb im ab*

gelaufenen fogar 5 Progent ©ioibenbe.
Bei fo günfiiger ©ntwitftung mehrt fidit, wie erïtarlicp,

in erfreulicher SBeife bie Piitgliebergahl. 3m Bertaufe beg

abgefchloffenen Sahreg ftieg b'iefetbe oon 103 auf 261 Per*
fönen, unb bementfprechenb würben allein mäbrenb ber leptett
©eneratoerfammtung runb 1100 PJart baar bon bett ©e=

itoffen eingegahti. SBir wotten nicpt unerwähnt laffen, baff
bie ©enoffenfcpaft gu bem befouberen ©ante, wie ihren
leitenben Berföntiä)tetten, fo auch einem außerhalb ber ®e=

noffenfcpaft ftehenben Priüatmann, bettt Gerrit Söeisöach in
Bertin, öerpflicptet ift, ber gu mäßigem 3ing unb unter cou*
tanten Bebtttgungen ber Bereinigung ©elber gegen tQppotbeï

auf bie Baulichteiten bargettehen hat; erft bierburcp war eg

mögtich, bie Stugführung einer größeren Stngahl Käufer gleich*

geitig in Singriff gu nehmen.
®ie Seiftungen ber Berliner Baugenoffenfchaft geigen

einen in ber Braptg bereitg erprobten SBeg, wie bie 2Boh=

nunggoerhüttniffe unferer weniger begüterten ©tänbe gebcffert
unb wie auf biefe SBeife bie gange fogiate ©tettung biefer
©d)i<bieit gehoben werben taun. ©g wäre gu wünfchen, baß
bag Sntereffe für biefe Bereinigung in immer weitere Sreife
bringe, baff fo bie Ptitgtiebergaht fid) weiter hebe, unb baff
auch anbere Btänner ipre Itnterftüpung fo freunbtich bar*
bieten, wie §err 233et^ba<h eg gethait hat, bamit bie oor*
geftecfte ebte Stufgabe in mögtichft grofeem Umfange gum
©egen ber ärmeren Schichten unb ber ©efammtheit beg

Botfeg erfüllt Werben taun. (Bert, ©agebt.)

0cf)toei£etif(|er ©etoerbeöerein.
(DffigieUe Stiittpeitung be§ SefretariateS öont 4.SKärg 1889.)..

Stug ben Berhanbtungen ber 3 ent r a I* Borft anb g=

©ipung oont 3. SDiärg, gu wether atg Bertreter beg fcpweig.
3nbuftrie*®epartementg ,§r. ©r. Stiefer erfcpten, ift golgenbeg
mitgutheiten :

Stuf weitereg Borgehen begügt. ber angeregten (Einführung
0011 gäpigfeitgprüf nngen für Patentanwälte unb ©r=
richtung eines Seprftupteg am eibgen. Potptedjnifumg wirb
einftweiten oergichtet.

®em oon ben ©ettiouen begutachteten ©ntwurf eineg

fcpwetger. Bormat=Sehrbertragg, welcher foweit möglich
für bie Seproerträge ber beuifdjen ©cpweig ein ©ewohnpeitg*
recht fchaffen fottte unb beffen Snhatt unb gorm bejfhalb
eine gewiffe Bebeutung gufommt, würbe befonbere Stufmerl«
famfeit gefcpenft. ©er 9tormat=Sehröertrag fott nunmehr
nach rebaftionetter geftftettuug oeröffeutticht unb ben Snte*
reffenten gratig unb franfo gur Berfügung geftettt werben.

gür bie Bericfjlerftattung über bie Seprtingg*
Prüfungen ift eine eintäffliche Stnteitung burchberathen
worben.

©itter Stnregung ber ©eftion Sangenthai nachfommenb,
fotten beförbertich ©cpritte erfolgen gur möglichften ©rteich*
terung beg Befucpeg ber parifer SSettaugftettung für
bie ÜMtgtteber ber ©eWerbebereine in Begug auf ttteifefoften*
rebuïtion, ©inquartirung 2c. ferner werben bie ©eïtionen
eingetaben, attfättige ©efuche um ©uböentionirung tüchtiger
tpanbwerfer gum Befuch ber Stugftettung, fofern bieg noch

nicht gefhehen fein fottte, mögtichft beförbertich bei ben

fantonaten Bepörben eingureicïjen. Bunbegfuboentionen finb
jebenfattg nur für fotche fèanbwerïer erhältlich, welche oon
ben Santonen unterftüpt werben.

3urBeranftaItung oon gemerbticpenäBanberüorträgen
hat ber teitenbe Slugfcpufg bie einteitenben ©cpritte getroffen
unb wirb ber 3mtratborftanb in einer fpätern ©ipung be*

ftimmte Befdjlitffe faffett.
gür bie nächfte ©etegirtenberfammtung würben

neben ben gefchäftiidjen fbtgenbe fjaupttraftanben in Slugficht

genommen: Poftutate gu einer ©cpweiger. ©ewerbe*
orbnung unb „©tänbige Berfaufgftetten." Se^tereS
©raïtanbum ift burch einen 00m ^anbwerîeroerein ©t. ©alten
geftettten Stntrag angeregt Worben unb eg fott nächfteng
burch ria Sreigfcpreiben bie ^Begleitung gur Borberatpung
in ben ©eïtionen gegeben werben.

3rt Begug auf bie poftutate gu einer fcpweiger. ©ewerbe*

orbnung wirb, um eine grünbliche ©têfuffion gu ergielen, be*

fcptoffen, nur gWei Stbfchnitte, unb gwar biefenigen betreffertb
©aufirberfehr, SBanbertager u. f. w. unb betreffenb ©ct)ub=

maßregeln in ben SIeingeWerbe=Betrieben oor bie nächfte
©etegirtenberfammtung gu bringen, ©er teit. SluSfchu^ wirb
in betben Bidjtungen weiter oorarbeiteu.

®ie Berhanbtungen bauerten ununterbrochen üon 10—3
Uhr.

$cïf(f)ie&eneê.

SeJjrwerlftctttett iit Bevit. 3»r SBaht atg Piitgtieb
ber Sehrwerlftättenfommiffion an bie ©telle beg §rn. Bor*
fteher ©cheibegger wirb bent ©tabtrath borgefchlagen: §err
©tabtrath Bepeter, ©djuhmadjermeifter. fDîit fftücfficht nament*
lid) auf ben um Dftern beginnenben gweiten SahreSfurS
treten in ber ©chreinerabtheitung atg 3fad)= unb 3ei<haungg*
tehrer, gugleidtj technifcper Seiter, §r. Sofef Bogel, atg tpütfg*
teurer §r. ®onrab Sommeti, in ber ©chuhmacherabtheitung
atg Seiftenmadjer §r. Pobé ein.

©ctjwetger. ©ewerbebereiit. Stm 26. gebr. waren eg 40
Sapre, bafe ber „©cpweig. ©ewerbeberein" gegrünbet würbe.
@g Dereinigten fiep oiergepn Soïatoereine mit gufammen 3070
Btitgliebern.

Bofjfjarbt'fihe Smptafluirunggpräpiirat als Poli-
turgrunb u. 3n Br. 40 b§. Bt. würbe auf ein Präparat
aufmerïfam gemacht, bag §errn ö. 3- Bofsbarbt in geprattorf
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ihm gutgeschrieben werden. Ist durch diese Abzahlung ein
Drittel des Kaufpreises gedeckt, was bei diesem Modus in
etwa 12 Jahren der Fall ist, dann wird das Grundstück dem Er-
Werber aufgelassen; die restirenden zwei Drittel werden als feste

Hypotheken zu 4 Prozent eingetragen. Selbstverständlich ist
es dem ErWerber überlassen, zur Amortisation auch mehr
als 2 Prozent beizutragen und dadurch schneller in den fak-
iischen Besitz des Grundstückes zu gelangen.

Um an einem konkreten Beispiele zu zeigen, wie sich die

Verhältnisse für den Erwerber eines Hauses gestalten, setzen

wir die folgenden Zahlen hierher. Eines der bereits be-

wohnten Gebäude hat 6700 Mark gekostet; auf Miethe und

Amortisation sind für dasselbe jährlich 402 Mark zu zahlen;
aus der Vermiethung der Parterrewohnung zog der Besitzer

seinerseits jedoch eine Einnahme von 180 Mark, so daß er

per Jahr nur 222 Mark aus seiner Tasche zu entrichten
hatte, und für diesen Preis besaß er eine Wohnung, be-

stehend aus zwei Stuben, Küche, Stall und Zubehör, und
er wird außerdem in nicht allzulanger, absehbarer Zeit freier
Eigenthümer des ganzen Hauses nebst Garten sein.

Auf Grund dieser Prinzipien sollen nun zu den für die

Mitglieder bereits hergestellten acht Häusern in dem laufenden
Jahre weitere acht Häuser erbaut werden; dabei aber war
es gleichzeitig möglich, die eingezahlten Beiträge sehr günstig

zu verzinsen, und es können überdies dem Reservefond 263
Mark und dem Extra-Reservefond 1500 Mark zugeführt
werden. Haben die Mitglieder also einerseits Aussicht, Be-
sitzer eines solid gebauten und hübschen kleinen Hauses in
gesunder Lage zu werden, so sind die eingezahlten Beträge
doch auch schon in der Zwischenzeit vortrefflich angelegt, denn

sie brachten im ersten Geschäftsjahre 4 Prozent und im ab-

gelaufenen sogar 5 Prozent Dividende.
Bei so günstiger Entwicklung mehrt sich, wie erklärlich,

in erfreulicher Weise die Mitgliederzahl. Im Verlaufe des

abgeschlossenen Jahres stieg dieselbe von 103 auf 261 Per-
sonen, und dementsprechend wurden allein während der letzten

Generalversammlung rund 1100 Mark baar von den Ge-

nossen eingezahlt. Wir wollen nicht unerwähnt lassen, daß
die Genossenschaft zu dem besonderen Danke, wie ihren
leitenden Persönlichkeiten, so auch einem außerhalb der Ge-

nossenschaft stehenden Privatmann, dem Herrn Weisbach in
Berlin, verpflichtet ist, der zu mäßigem Zins und unter cou-
lauten Bedingungen der Vereinigung Gelder gegen Hypothek
auf die Baulichkeiten dargeliehen hat; erst hierdurch war es

möglich, die Ausführung einer größeren Anzahl Häuser gleich-

zeilig in Angriff zu nehmen.
Die Leistungen der Berliner Baugenossenschaft zeigen

einen in der Praxis bereits erprobten Weg, wie die Woh-
nungsverhältnisse unserer weniger begüterten Stände gebessert

und wie auf diese Weise die ganze soziale Stellung dieser

Schichten gehoben werden kann. Es wäre zu wünschen, daß
das Interesse für diese Vereinigung in immer weitere Kreise
dringe, daß so die Mitgliederzahl sich weiter hebe, und daß
auch andere Männer ihre Unterstützung so freundlich dar-
bieten, wie Herr Weißbach es gethan hat, damit die vor-
gesteckte edle Aufgabe in möglichst großem Umfange zum
Segen der ärmeren Schichten und der Gesammtheit des

Volkes erfüllt werden kann. (Berl. Tagebl.)

Schweizerischer Gewerbeverein.
(Offizielle Mittheilung des Sekretariates vom 4. März 1889.) ^

Ans den Verhandlungen der Z ent r a l-Vorstand s-
Sitzung vom 3. März, zu welcher als Vertreter des schweiz.

Industrie-Departements Hr. Dr. Rieser erschien, ist Folgendes
mitzutheilen:

Auf weiteres Vorgehen bezügl. der angeregten Einführung
von Fähigkeitsprüfungen für Patentanwälte und Er-
Achtung eines Lehrstuhles am eidgen. Polytechnikums wird
einstweilen verzichtet.

Dem von den Sektionen begutachteten Entwurf eines
schweizer. Normal-Lehrvertrags, welcher soweit möglich
für die Lehrverträge der deutschen Schweiz ein Gewohnheits-
recht schaffen sollte und dessen Inhalt und Form deßhalb
eine gewisse Bedeutung zukommt, wurde besondere Aufmerk-
samkeit geschenkt. Der Normal-Lehrvertrag soll nunmehr
nach redaktioneller Feststellung veröffentlicht und den Inte-
ressenten gratis und franko zur Verfügung gestellt werden.

Für die Berichterstattung über die Lehrlings-
Prüfungen ist eine einläßliche Anleitung durchberathen
worden.

Einer Anregung der Sektion Langenthal nachkommend,
sollen beförderlich Schritte erfolgen zur möglichsten Erleich-
terung des Besuches der Pariser Weltausstellung für
die Mitglieder der Gewerbevereine in Bezug auf Reisekosten-

reduktion, Einquartirung zc. Ferner werden die Sektionen
eingeladen, allfällige Gesuche um Subventionirung tüchtiger
Handwerker zum Besuch der Ausstellung, sofern dies noch

nicht geschehen sein sollte, möglichst beförderlich bei den
kantonalen Behörden einzureichen. Bundessubventionen sind

jedenfalls nur für solche Handwerker erhältlich, welche von
den Kantonen unterstützt werden.

ZurVeranstaltung von gewerblichenWandervorträgen
hat der leitende Ausschuß die einleitenden Schritte getroffen
und wird der Zentralvorstand in einer spätern Sitzung be-

stimmte Beschlüsse fassen.

Für die nächste Delegirtenversammlung wurden
neben den geschäftlichen folgende Haupttraktanden in Aussicht
genommen: Postulate zu einer Schweizer. Gewerbe-
ordnung und „Ständige Verkaufsstellen." Letzteres
Traktandum ist durch einen vom Handwerkerverein St. Gallen
gestellten Antrag angeregt worden und es soll nächstens

durch ein Kreisschreiben die Wegleitung zur Vorberathung
in den Sektionen gegeben werden.

In Bezug auf die Postulate zu einer schweizer. Gewerbe-

ordnung wird, um eine gründliche Diskussion zu erzielen, be-

schloffen, nur zwei Abschnitte, und zwar diejenigen betreffend
Hausirverkehr, Wanderlager u. f. w. und betreffend Schutz-
maßregeln in den Kleingewerbe-Betrieben vor die nächste

Delegirtenversammlung zu bringen. Der leit. Ausschuß wird
in beiden Richtungen weiter vorarbeiten.

Die Verhandlungen dauerten ununterbrochen von 10—3
Uhr.

Verschiedenes.

Lehrwerkstätten in Bern. Zur Wahl als Mitglied
der Lehrwerkstättenkommission an die Stelle des Hrn. Vor-
steher Scheidegger wird dem Stadtrath vorgeschlagen: Herr
Stadtrath Beyeler, Schuhmachermeister. Mit Rücksicht nament-
lich auf den um Ostern beginnenden zweiten Jahresknrs
treten in der Schreinerabtheilung als Fach- und Zeichnungs-
lehrer, zugleich technischer Leiter, Hr. Josef Vogel, als Hülss-
lehrer Hr. Konrad Lommeli, in der Schuhmacherabtheilung
als Leistenmacher Hr. Pobs ein.

Schweizer. Gewerbeverein. Am 26. Febr. waren es 40
Jahre, daß der „Schweiz. Gewerbeverein" gegründet wurde.

Es vereinigten sich vierzehn Lokalvereine mit zusammen 3070
Mitgliedern.

Das Bosthardt'sche Jmprägnirungspräparat als Poli-
turgrund ic. In Nr. 40 ds. Bl. wurde auf ein Präparat
aufmerksam gemacht, das Herrn H. I. Boßhardt in Fehraltorf
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